
der Zusammenarbeit mit den Rechts
pflegeorganen besondere Bedeutung 
zu.
Die Rechtsprechung in unserer Re
publik wird auch durch die gesell
schaftlichen Gerichte ausgeübt und 
einheitlich vom Obersten Gericht ge
leitet (Art. 92, 93 der Verfassung). 
Das erfordert auch, die Rechtspre
chung der Konfliktkommissionen 
ständig zu analysieren. Diese Ana
lyse kann aber nicht allein aus der 
staatsanwaltschaftlichen Statistik 
und Übersicht abgeleitet werden. 
Dazu gehören auch die Ergebnisse 
der gewerkschaftlichen Tätigkeit. 
Das wiederum bedingt exakte Infor
mationsbeziehungen und ständige 
Konsultationen zwischen den Ge
werkschaften und den Gerichten — 
also eine planmäßige und stabile Zu
sammenarbeit. In dieser Hinsicht 
sind wir im Bezirk Gera nach dem 
Abschluß der Vereinbarung zwi
schen dem Bezirksvorstand des 
FDGB, dem Bezirksgericht und dem 
Bezirksstaatsanwalt vom 6. Februar 
1969 ein gutes Stück vorangekom
men. Die bis dahin verhältnismäßig 
losen Beziehungen wurden plan
mäßig gestaltet.^/ Zusammenfas
send kann eingeschätzt werden:
1. Die an der Vereinbarung beteilig
ten Organe sind stärker zur analy
tischen Tätigkeit übergegangen und 
bemüht, die Wirksamkeit der Tätig
keit der Konfliktkommissionen zu er- 
zu erhöhen.
2. Der Informationsfluß konnte kon
tinuierlicher gestaltet werden.
3. Die Vorstände der Gewerkschaf
ten beziehen die Informationen, die 
sie von den staatlichen Rechtspflege
organen erhalten, zielgerichteter in 
die eigene Leitungstätigkeit ein. Das 
zeigt sich einmal in der qualifizier
teren Anleitung und Schulung der 
Konfliktkommissionen, und zwar 
sowohl in der monatlichen Stütz
punktschulung als auch in den Lehr
gängen zur weiteren Qualifizierung 
der Schulungskräfte. Zum anderen 
kommt das darin zum Ausdruck, daß 
die Gewerkschaften bemüht sind, 
das sozialistische Recht, insbeson
dere das Arbeitsrecht, bewußter in 
ihrer Leitungstätigkeit anzuwenden. 
Dazu werden u. а verstärkt Schulun
gen sowohl durch die Vorstände des 
FDGB als auch durch die Bezirks
vorstände der Industriegewerkschaf
ten und Gewerkschaften durchge
führt, um die Gewerkschaftsfunktio
näre mit dem sozialistischen Recht 
vertraut zu machen. Damit wird der 
Forderung entsprochen, mit „Hilfe 
aller Bildungseinrichtungen ... zu 
sichern, daß jeder Gewerkschafts
funktionär das sozialistische Recht, 
insbesondere das Arbeitsrecht, als 
wichtiges Handwerkszeug gewerk
schaftlicher Interessenvertretung be
herrschen lernt.“/3/.

/2) Vgl. hierzu Toeplitz, „Neue Initiativen 
bei der Unterstützung der gesellschaft
lichen Gerichte“, NJ 1969 s. 131.
/3/ Töpfer, „Unsere Gewerkschaften — 
Schulen der Wirtschaftsführung und des 
Sozialismus“, Einheit 1971r Heft 7/8, S.812A. 
( 820) .

Wenn sich somit die Zusammenar
beit auf der Grundlage der Verein
barung auch positiv entwickelt hat 
und weiter entwickeln wird, so muß 
aber doch gesehen werden, daß sie 
teilweise recht einseitig lediglich 
auf die unmittelbare Einflußnahme 
zwischen den staatlichen und ge
sellschaftlichen Rechtspflegeorganen, 
den Gewerkschaften und den Betrie
ben beschränkt blieb. Unbefriedi
gend ist noch die Verbindung zu den 
örtlichen Organen der Staatsmacht 
und zu den Ausschüssen der Natio
nalen Front. Diese Beziehungen müs
sen kontinuierlicher und zielgerich
teter gestaltet werden, damit die 
Rolle der Volksvertretungen als 
oberste Machtorgane im Territorium 
weiter erhöht wird. Die Volksver
tretungen müssen die gerichtliche 
Tätigkeit in stärkerem Maße auf die 
territorialen Schwerpunkte orien
tieren und ihrerseits in die Lage ver
setzt werden, aus Hinweisen und 
Analysen der gerichtlichen Tätigkeit 
Schlußfolgerungen für ihre Leitungs
tätigkeit zu ziehen.
Für die praktische Arbeit der Ge
richte bedeutet das u. a., die Quali
tät der Informationen aus einzelnen 
Verfahren bzw. aus Analysen der ge
richtlichen Tätigkeit zu verbessern. 
Bereits von der Vorbereitung des 
Einzelverfahrens an ist einzuschät
zen, welche Maßnahmen zu veranlas
sen sind, um die Ursachen des Kon
flikts zu überwinden. Durch die 
Speicherung der Erkenntnisse aus 
den Einzelverfahren ist das Gericht 
dann auch in der Lage, sowohl die 
örtlichen Organe der Staatsmacht 
als auch die Gewerkschaftsvorstände 
bzw. deren Sekretariate in bestimm
ten Abständen auf Tendenzen bzw. 
Schwerpunkte hinzuweisen, so daß 
diese in eigener Verantwortung die 
erforderlichen Schlußfolgerungen 
ziehen können. Die Analysen auf der 
Grundlage der einzelnen Arbeits
rechtssachen müssen gleichzeitig die 
Tätigkeit der Konfliktkommissionen 
mit erfassen. Dadurch ist es möglich, 
sowohl die Tätigkeit der Konflikt
kommissionen als auch die der staat
lichen Gerichte noch wirkungsvoller 
zu gestalten.
Die wirksamere Ausgestaltung des 
Einzelverfahrens in Arbeiterechtssa
chen hängt u. a. davon ab, mit wel
cher Qualität die Mitwirkung bzw. 
Prozeßvertretung der Gewerkschaf
ten in den Verfahren erfolgt. Durch 
ihre Teilnahme, sei es als Prozeßver
treter gemäß § 17 Abs.-1 AGO oder 
in Form der Mitwirkung gemäß §3 
Abs. 3 AGO, bringen die Gewerk
schaften den Standpunkt der Arbei
terklasse zum Ausdruck.
In den letzten Jahren ist im Bezirk 
Gera die Mitwirkung der Gewerk
schaften in arbeitsrechtlichen Ver
fahren nicht nur von der Quantität, 
sondern auch von der Qualität her 
wesentlich besser geworden. Quali
tativ hat sich die Mitwirkung u. a. 
deshalb verbessert, weil diese Auf
gabe nicht mehr nur das Anliegen 
einzelner gewerkschaftlicher „Spe
zialisten“ ist, sondern auf der 
Grundlage der Ordnung für die Mit

wirkung der Gewerkschaften im ar
beitsrechtlichen Verfahren/4/ zum 
Inhalt der gewerkschaftlichen Lei
tungstätigkeit sowohl im Bereich der 
Industriegewerkschaften und Ge
werkschaften als auch der Vorstände 
des FDGB geworden ist. Darüber 
hinaus informieren sich die Gewerk
schaftsvertreter vor den Terminen 
in den Betrieben durch Aussprachen 
mit der Gewerkschaftsleitung und 
Werktätigen sowie durch Einsicht
nahme in Unterlagen über die kon
krete Situation im Betrieb und die 
Ursachen des Konflikts. Dadurch 
können sie an der Lösung des Kon
flikts sachkundig mitwirken.
So hat z. B. in einer Verhandlung vor 
dem Senat für Arbeitsrechtssachen 
des Bezirksgerichts der mitwirkende 
Vertreter des Kreisvorstandes der 
IG Metall in hervorragender Weise 
den gewerkschaftlichen Standpunkt 
darlegen können, weil er sich durch 
Aussprachen im Betrieb, Einsicht
nahme in Unterlagen der Gewerk
schaftsleitung und Konsultation mit 
der Arbeitsschutzinspektion gründ
lich auf die Verhandlung vorbereitet 
hatte. In dem Verfahren ging es um 
einen Werktätigen, der in der Ver
gangenheit wiederholt Arbeitspflich
ten verletzt hatte und schließlich we
gen Ablehnung eines Reparaturauf
trags als Betriebshandwerker fristlos 
entlassen wurde.
Nicht selten stellen Gewerkschafts
funktionäre, die sich auf Verfahren 
in Arbeitsrechtssachen vorbereiten, 
während der Aussprachen in den Be
trieben Gesetzesverletzungen fest. 
So z. B., daß schriftliche Arbeitsver
träge oder Änderungsverträge nicht 
vorliegen. Solche Feststellungen wer
den dann unmittelbar von der Ge
werkschaftsleitung bzw. dem Ge
werkschaftsvorstand aufgegriffen, 
und es wird veranlaßt, daß der ge
setzwidrige Zustand beseitigt wird. 
Schließlich hat sich auf die Verbes
serung der Qualität der Mitwirkung 
auch positiv ausgewirkt, daß der Be
zirksvorstand des FDGB regelmäßig 
Qualifizierungslehrgänge für Ge
werkschaftsfunktionäre, die als Pro
zeßvertreter auf treten, durchführt. 
So fand z. B. im April 1971 ein 
Lehrgang mit 60 Gewerkschaftsmit
gliedern der gewerkschaftlichen Pro
zeßvertretergruppen statt.
Die Mitwirkung bzw. Prozeßvertre
tung der Gewerkschaften in ar
beitsrechtlichen Verfahren wirkt po
sitiv auf die Durchführung des Ein
zelverfahrens und darüber hinaus. 
Nach Beendigung der Verfahren 
werten die Gewerkschaftsfunktio
näre diese nicht nur in den Arbeits
kollektiven oder Gewerkschaftslei
tungen aus, sondern verwerten die 
Erkenntnisse aus den Verfahren 
auch für die Leitungstätigkeit der 
Gewerkschaftsvorstände.
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